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Einleitung

„The administration of justice is the firmest pillar of government.“
– George Washington, Erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“
– Philip Rosenthal, Deutscher Industrieller und Politiker.

Im Vordergrund moderner Rechtsprechung steht der Anspruch der Gerichte, 
qualitativ gute Rechtsprechung für den Bürger zu gewährleisten1, das Rechts
schutzbedürfnis des Einzelnen zu wahren und Rechtsfrieden sowie Rechts
sicherheit herzustellen2. Ein gerichtlicher Prozess wird primär durch die streit
entscheidenden Normen bestimmt. Nicht weniger entscheidungserheblich ist 
indessen die Beeinflussung des Ablaufs der Verhandlung durch justizinterne 
Werte sowie die Praktiken und Vorgaben der Gerichtsverwaltung, insbesondere 
der Geschäftsverteilung und der gesamten Arbeitsorganisation3. Reformen, die 
dort in Ansehung einer steigenden Arbeitsbelastung der Gerichte ansetzen4, 

1 Zur Frage der Messbarkeit von Rechtsprechungsqualität siehe G. Mackenroth, DRiZ 
2000, S.  301 (404); K. F. Röhl, DRiZ 2000, S.  220 (228 f.); U. Berlit, Betrifft Justiz 70 (2002), 
S.  319 (325 f.); E. Alt, Betrifft Justiz 97 (2009), S.  28 ff.

2 Gleichsinnig BVerfGE 1, 433 (437); 107, 395 (401); G. Roellecke, DRiZ 1996, S.  174 
(175 f.). – Siehe allgemein auch zu den Zwecken der Rechtsprechung, die als zentrales Ele
ment die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes als Voraussetzung für Rechtsfrieden in 
der Gemeinschaft beinhalten, E. Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft. 
Verwaltungs rechtliche Studien, 1886, S.  18 f.; aus historischer Perspektive siehe eingehend  
E. Kocher, Funktionen der Rechtsprechung. Konfliktlösung im deutschen und englischen 
Verbraucherschutzrecht, 2007, S.  276 ff.; M. Payandeh, Judikative Rechtserzeugung, 2017, 
S.  23 ff.; H. Schul ze- Fielitz, in: H. Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Bd.  III, 3.  Aufl. 2018, Art.  92 
Rn.  17.

3 Gleichsinnig G.-P. Calliess, NJW-Beil. 2014, S.  27 (27).
4 Siehe zur steigenden Arbeitsbelastung aufgrund von Personalmangel und steigenden 

Erledigungszahlen C. Balzer, DRiZ 2007, S.  88 ff.; E. Sift, DRiZ 2013, S.  120 f.; zur Lage an 
den Zivilgerichten siehe F. O. Fischer, DRiZ 2015, S.  392 ff.; zum Erledigungsdruck, unter 
dem häufig besonders Proberichter leiden, C. Grade, Betrifft Justiz 120 (2014), S.  165 (169). – 
Beklagt wird „die strukturelle Hinrichtung der Justiz“ überdies vom DRB NRW, vgl.  https://
www.drb-nrw.de/component/content/article/345 (19.3.2020). In der Presse wird das Thema 
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müssen stets den entscheidenden Richter überzeugen und einbeziehen5. Die 
richterliche Unabhängigkeit ist als Grundvoraussetzung für die Rechtsprechung 
tragender Maßstab für die Richter in Deutschland. Art.  97 Abs.  1 GG garantiert 
ihre alleinige Unterwerfung unter das Gesetz6. Die Unabhängigkeitsgarantie ist 
mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben demokratischer Legitimation im ge
waltenteilenden Verfassungsstaat in einen angemessenen Ausgleich zu brin
gen7. Ansonsten verkommt die ständig wiederkehrende, schon routinemäßige 
Berufung der Richterschaft auf ihre Unabhängigkeit zum Selbstzweck und als 
Totschlagargument gegen jede Modernisierung8.

in regelmäßigen Abständen aufgegriffen, so bspw. jüngst K. Johann, Arbeitsbelastung für die 
Sozialrichter nimmt stetig zu, in: WAZ, 28.3.2017 (abrufbar unter https://www.waz.de/staedte/ 
bottrop/stress-fuer-sozialrichter-nimmt-zu-id210084471.html, 19.3.2020). – Zu steigenden 
Eingangszahlen selbst am BVerfG siehe H. Sodan/J. Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 
7.  Aufl. 2016, §  16 Rn.  11.

5 So auch S. Weth, ZZP 120 (2007), S.  135 (156); zum Zusammenhang von richterlicher 
Ethik und der Ökonomisierung der Justiz bei qualitativer Zunahme gerichtlicher Verfahren 
und gleichzeitigem Sparzwang U. Schneider, Richterliche Ethik im Spannungsfeld zwischen 
richterlicher Unabhängigkeit und Gesetzesbindung, 2017, S.  32 ff.

6 Siehe im ersten Zugriff zu richterlichen Unabhängigkeit als tragendes Strukturprinzip 
im gewaltengliedernden Verfassungsstaat BVerwGE 78, 216 (219); weiterhin U. Di Fabio, 
HStR³ II, §  27 Rn.  27 ff.; S. Haberland, DRiZ 2002, 301 ff. mit Hinweisen auf die Rechtspre
chung des BGH; S. Detterbeck, in: M. Sachs (Hrsg.), GG-Kommentar, 8.  Aufl. 2018, Art.  97 
Rn.  1; H. D. Jarass/B. Pieroth, GG-Kommentar, 15.  Aufl. 2018, Art.  97 Rn.  2 ff.; H. Schulze- 
Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GGK III (Fn.  2), Art.  97. – Siehe mit weiteren Details Kap.  2 C. V. 1.

7 E.-W. Böckenförde, Verfassungsfragen der Richterwahl. Dargestellt anhand der Geset
zesentwürfe zur Einführung der Richterwahl in Nordrhein-Westfalen, 2.  Aufl. 1998, S.  72 f.; 
W. Hoffmann-Riem, Modernisierung von Recht und Justiz. Eine Herausforderung des Ge
währleistungsstaates, 2001, S.  307; H.-J. Papier, NJW 2002, S.  2585 (2587); U. Berlit, Be
trifft Justiz 70 (2002), S.  319 (324 f.), der insbesondere die Rejustierung der Reichweiter der 
Unabhängigkeitsgarantie diskutiert; K. Fuchs, Verfassungsmäßigkeit und Umsetzbarkeit von 
Modellen für eine selbstverwaltete Justiz in Deutschland, 2013, S.  115; F. Brosius-Gersdorf, 
VVDStRL 74 (2015), S.  169 (217 f.); M. Minkner, Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und 
Italien, 2015, S.  1 f., 50 ff. – Zur Bedeutung des Spannungsverhältnisses zwischen Judicial 
Independence und Accountability U.S.amerikanischer Richter siehe J. Zätzsch, Richterliche 
Unabhängigkeit und Richterauswahl in den USA und Deutschland, 2000, S.  176 ff.; C. G. 
Geyh, When Courts and Congress Collide. The Struggle for Control of America’s Judicial 
System, 2006, S.  6 ff.

8 Gleichsinnig R. Voss, DRiZ 1998, S.  379 (381); W. Hoffmann-Riem, DRiZ 2000, S.  18 (19). 
Als Selbstzweck darf die richterliche Unabhängigkeit nicht verstanden werden, eine solche 
Tendenz ist in der richterlichen Argumentation allerdings zu beobachten, siehe dazu R. Voss, 
DRiZ 1998, S.  379 (381). Sie wird im Übrigen auch nicht als Grundrecht oder grundrechts
gleiches Recht angesehen, sodass sich Richter zur Durchsetzung ihrer Unabhängigkeit nicht 
mit Verweis auf Art.  97 Abs.  1 GG mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundes-
verfassungsgericht wenden können; es bleibt allerdings die Möglichkeit unbenommen, eine 
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In Ansehung von Bestrebungen, die Verwaltung der Gerichte in der Bundes
republik Deutschland zu ökonomisieren und zu professionalisieren, hat der 
Rechtsbereich der Gerichtsverwaltung eine teils konfliktbeladene Beachtung in 
der Forschung gefunden9. Angesichts der Größe, Komplexität und des Stellen
werts der deutschen Justiz stellt sich insofern die Frage, ob eine moderne und 
professionalisierte Gerichtsverwaltung am Vorbild der Gerichtsverwaltung in 
den USA die Effizienz der deutschen Gerichte verbessern könnte10. Die steigen
den Anforderungen in der Justiz, finanzieller Druck, hohe Erledigungszahlen 
und das zunehmende Erfordernis der Orientierung an Qualitäts- sowie Effi-
zienzgesichtspunkten könnten zumindest mittelfristig ein professionelleres Jus
tizmanagement erfordern11. Vor allem der optimale Einsatz von Ressourcen 
sollte hier im Vordergrund stehen12. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Ausge
staltung der Court Administration in den USA einer genaueren Untersuchung 
zu unterziehen. Dies muss vor allem unter Berücksichtigung des hohen Stellen

Verletzung von Art.  33 Abs.  5, 3 Abs.  1 GG zu rügen. Siehe hierzu BVerfGE 27, 211 (217); 
Detterbeck (Fn.  6), Art.  97 Rn.  7.

9 Siehe aus der Literatur zu den NSM als Reformmodell für die Gerichtsverwaltung im 
Spannungsfeld mit der richterlichen Unabhängigkeit M. Eifert, Die Verwaltung 30 (1997), 
S.  75 ff.; M. Bertram, DRiZ 1998, S.  506; R. Voss, DRiZ 1998, S.  379 ff.; J. Grotheer, DRiZ 
1999, S.  458; F.-J. Mehmel, Betrifft Justiz 63 (2000), S.  324 ff.; B. Kramer, ZZP 114 (2001), 
S.  267 ff.; dies., NJW 2001, S.  3449 ff.; J. P. Francken, NZA 2003, S.  457 ff.; C. Schütz, Der 
ökonomisierte Richter. Gewaltenteilung und richterliche Unabhängigkeit als Grenzen Neuer 
Steuerungs-modelle in den Gerichten, 2005; K. F. Röhl, Ökonomisierung der Justiz und rich
terliche Unabhängigkeit, in: Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa (Hrsg.), 
Impulse für eine moderne und leistungsstarke Justiz, 2009, S.  103 ff. – Siehe für einen umfas
senden Gesamtüberblick zur Verwaltung deutscher Gerichte F. Wittreck, Die Verwaltung der 
Dritten Gewalt, 2006.

10 Siehe hier bereits zu der Frage nach der Einführung eines Gerichtsmanagers W. Hoff-
mann-Riem, DRiZ 1997, S.  290 ff.; H. Leeb, DRiZ 1997, S.  287 ff.; K. F. Röhl, DRiZ 1998, 
S.  241 ff.; ders., JZ 2002, S.  838 ff.; U. Karpen, Brauchen wir einen Gerichtsmanager?, in:  
J. Isensee/H. Lechner (Hrsg.), FS Walter Leisner, 1999, S.  989 ff. Ausführlich zu dieser Frage-
stellung siehe Kap.  5 B. I. – Siehe allgemein zur ökonomischen Effizienzanalyse des Rechts 
in den USA H. Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 3.  Aufl. 2005, S.  404 ff. – Zum Quali-
tätsmanagement in den USA siehe hier nur R. J. Stupak/P. M. Leitner, Quality Improvement, in: 
dies. (Hrsg.), Handbook of Public Quality Management, 2001, S.  2 ff.; S. W. Hays/J. W. Doug las, 
Judicial Administration. Modernization the Third Branch, in: J. Rabin/W. B. Hildreth/   
G. J. Miller (Hrsg.), Handbook of Public Administration, 3.  Aufl. 2007, S.  983 (1014 ff.). – Zu 
einem europäischen Vergleich der Justizen, in dem Deutschland zumindest nicht als „Sor
genkind“ abschneidet, siehe R. Gaier, NJW 2013, S.  2871 (2872 f.).

11 Ähnlich auch A. Lienhard/D. Kettiger, Einleitung, in: A. Lienhard u. a. (Hrsg.), Justiz 
zwischen Management und Rechtsstaat. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Grundla
gen guten Justizmanagements in der Schweiz, 2016, S.  1 (10).

12 D. Winkler/A. Müller/A. Lienhard/D. Kettiger, Ressourcen, in: Lienhard u. a., Justiz 
(Fn.  11), S.  57 ff.
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wertes der richterlichen Unabhängigkeit in beiden Rechtsordnungen13 und ih
rem Verhältnis zur demokratischen Verantwortlichkeit14 der Richter erfolgen, 
da sich hieraus die Relevanz der Argumentation um die organisatorische Stel
lung der Gerichte ergibt15.

Insofern werden immer wieder die europäischen Rechtsordnungen als Ver
gleichsmodelle für Modernisierungen der deutschen Gerichtsverwaltung (vor 
allem im Hinblick auf die Einführung einer selbstverwalteten Justiz16) herange
zogen17. Rechtsvergleichende Darstellungen mit dem Gerichtssystem in den 
USA finden sich hingegen deutlich seltener18, obwohl sich gerade das U.S.ame

13 Den Zusammenhang zwischen Qualität und Effizienz sowie richterlicher Unabhängig
keit deutet unter anderem I. Werner, DRiZ 2015, S.  128 f. an. Die richterliche Unabhängigkeit 
der U.S.amerikanischen Richter ergibt sich nicht wie in Deutschland ausdrücklich aus der 
Verfassung, sondern wird auf Grundlage der Art.  I bis III der U.S.-Verf. aus der Eigenstän
digkeit der Justiz hergeleitet.

14 Zum spannungsgeladenen Verhältnis von richterlicher Unabhängigkeit und demokrati
scher Verantwortlichkeit im Sinne der Judicial Accountability U.S.amerikanischer Richter 
siehe hier zunächst nur Zätzsch, Unabhängigkeit (Fn.  7), S.  176 ff. 

15 Siehe hierzu M. Eifert, Die Verwaltung 30 (1997), S.  75 ff.; H. Weber-Grellet, DRiZ 
2003, S.  303 (308).

16 Im europäischen Vergleich kommt der deutschen Rechtsordnung (neben der finnischen, 
der österreichischen und der tschechischen) eine Soderstellung zu, da sich in den meisten 
Ländern der EU ein System der Selbstverwaltung der Gerichte etabliert hat. Siehe M. Jeschke, 
KritV 93 (2010), S.  233 ff.; R. Poseck, Selbstverwaltung der Justiz Zukunft oder Irrweg?, in: 
M. Demels/S. Heck/T. Schäfer (Hrsg.), FS Christean Wagner, 2013, S.  177 (182); Minkner, 
Gerichtsverwaltung (Fn.  7), S.  5. – Wittreck, Verwaltung (Fn.  9), S.  611 ff. stellt Tschechien 
als den „Prototyp einer exekutiven Gerichtsverwaltung“ dar.

17 Siehe bspw. N. Behrend, Betrifft Justiz 47 (1996), S.  348 ff.; H. Häuser, Betrifft Justiz 72 
(2002), S.  426 ff.; G. Oberto, ZRP 2004, S.  207 ff. Insbesondere die italienische Gerichtsver
waltung gilt hier zum Teil als Maß aller Dinge, was die vergleichsweise beachtliche Fülle an 
rechtsvergleichender Literatur angeht. Monographien sind indessen vergleichsweise margi
nal vorhanden. Siehe beispielhaft die Untersuchung von Minkner, Gerichtsverwaltung 
(Fn.  7), S.  5 m. w. N. Ein Exot im europäischen Rechtsvergleich stellt überdies die Arbeit von 
A. v. Bernstorff, Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und England, 2018 dar, der als einer 
von wenigen die englische Gerichtsverwaltung untersucht. Siehe rechtsvergleichend zur 
französischen Verwaltung der Gerichte L. C. Faissner, Die Gerichtsverwaltung der ordentli
chen Gerichtsbarkeit in Frankreich und Deutschland, 2018. Zahlreiche Sammelbände unter
suchen überdies vor allem Einzelfragen der Gerichtsverwaltung im europäischen Vergleich, 
so bspw. M. Jeschke, Justizielle Autonomie in Europa, 2016, S.  19 ff.; S. Taal u. a., Prozesse, 
in: Lienhard u. a., Justiz (Fn.  11), S.  77 (80 ff.); siehe auch die entsprechenden Beiträge in 
englischer Sprache in A. Seibert-Fohr (Hrsg.), Judicial Independence in Transition, 2012.

18 Entsprechende Monographien beschränken sich regelmäßig auf die Darstellung der 
verfassungsrechtlich prekären Frage der Richterwahl oder beschäftigen sich mit Einzelfra
gen der Verfassungsgerichtsbarkeit, siehe U. Kayser, Die Auswahl der Richter in der engli
schen und amerikanischen Rechtspraxis, 1969; Zätzsch, Unabhängigkeit (Fn.  7); S.-P. Hwang, 
Verfassungsgerichtlicher Jurisdiktionsstaat? Eine rechtsvergleichende Analyse zur Kompe
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rikanischen Modell der Gerichtsverwaltung mit Blick auf die stetig wieder auf
keimende Qualitätsdiskussion in der deutschen Rechtsliteratur anbietet (B.). Die 
intervallartigen Reformmodelle der deutschen Gerichtsverwaltung dienen als 
Ausgangspunkt für den Rechtsvergleich mit den Gerichtsverwaltungsstruktu
ren in den USA, um konkrete Sachprobleme und Einzelfragen im Rahmen eines 
Mikrovergleichs zu beleuchten (A.). Schließlich bietet die Darstellung des 
Gangs der Untersuchung einen ersten Einblick in den strukturellen Aufbau der 
vorliegenden Arbeit (C.).

A. Rechtsvergleich und Sprachbewusstsein

Im Gegensatz zu einem Makrovergleich, der allgemeine Methoden einer Rechts
ordnung im Hinblick auf Streitbeilegung und Entscheidungsfindung sowie der 
generellen juristischen Arbeit untersucht19, bezieht sich der Rechtsvergleich der 
vorliegenden Arbeit auf die Betrachtung konkreter Einzelprobleme der Ge
richtsverwaltung. Ob die Modelle der Court Administration vor dem Hinter
grund verfassungsrechtlicher Unterschiede in der deutschen und der U.S.ame
rikanischen Rechtsordnung in die deutsche Gerichtsverwaltung implementiert 
werden können, ist im Wege eines Mikrovergleichs zu analysieren. Die Lösung 
der Frage nach der Ausgestaltung gerichtsverwaltender Strukturen und Mecha
nismen führt jedoch über die Makroperspektive der verfassungsrechtlichen 
Grundkonzeption beider Rechtsordnungen20. Die verfassungsrechtlichen Vor

tenzabgrenzung von Verfassungsgericht und Gesetzgeber in den USA und der Bundesrepu
blik Deutschland, 2005; S. v. Hoff, Die Rolle des US-Supreme Court im Prozess der Verfas
sungsänderung in den Vereinigten Staaten von Amerika, 2008; M. Kau, United States Supre
me Court und Bundesverfassungsgericht. Die Bedeutung des United States Supreme Court 
für die Errichtung und Fortentwicklung des Bundesverfassungsgerichts, 2007; E.-M. Stein-
berger, Umfang und Grenzen der Kritik an Richtern in Deutschland, den Vereinigten Staaten 
von Amerika und in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrech
te, 2010; N. Schreier, Demokratische Legitimation von Verfassungsrichtern, 2016. – Aus der 
allgemeinen Literatur zur Gerichtsverwaltung in den USA sticht die recht veraltete, aber bei
spiellose Analyse von K. F. Röhl, Gerichtsverwaltung und Court-Management in den USA – 
Vom Effizienzmanagement zum Qualitätsmanagement, 1993 hervor, der sich allerdings auf 
deskriptive Schilderungen der Gerichtsverwaltungsstrukturen in den USA beschränkt, ohne 
ein dezidiertes Übertragungsmodell zu entwickeln.

19 Vgl. M. Rheinstein/R. v. Borries/H.-E. Niethammer, Einführung in die Rechtsverglei
chung, 1987, S.  33 ff.; K. Zweigert/H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3.  Aufl. 1996, 
S.  4.

20 Siehe zu der fließenden Grenze zwischen Makro- und Mikrovergleich in der Rechts-
vergleichung Rheinstein/v. Borries/Niethammer, Einführung (Fn.  19), S.  31; Zweigert/Kötz, 
Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  5.
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gaben für die in die Gerichtsverwaltung involvierten Staatsgewalten siedeln 
sich im Spannungsfeld von Demokratieprinzip und richterlicher Unabhängig
keit sowie der Garantie des gesetzlichen Richters an21. Zunächst müssen jedoch 
die methodischen (I.) und sprachlichen (II.) Parameter der rechtsvergleichenden 
Untersuchung abgesteckt werden.

I. Methodik des Rechtsvergleichs

Obwohl sich die moderne Rechtsvergleichung als Bestandteil der Rechtswissen
schaft seit dem Beginn des 20.  Jahrhunderts etabliert hat und stetig weiterent-
wickelt22, ist eine einheitliche Methodik nicht ersichtlich23. Vielmehr streiten 
sich die Vertreter der traditionellen funktionalen Methode und diejenigen der 
postmodernen Methode um den methodischen Ansatz einer internationalen 
rechtsvergleichenden Untersuchung24. Die (auch im öffentlichen Recht) herr
schende25 funktionale Methode hält nur solche Rechtsinstitute für vergleichbar, 
die in den zu vergleichenden Rechtsordnungen die gleichen Funktionen bzw. 
Aufgaben erfüllen26. Es ist mithin ein gleiches Grundproblem erforderlich27, 
von dem ausgehend das Ziel der Suche nach „besserem Recht“ verfolgt wird28. 
Postmoderne Ansätze jedoch lehnen die Lehre des Funktionalismus ab und be

21 Ähnlich auch die methodischen Vorüberlegungen bei Minkner, Gerichtsverwaltung 
(Fn.  7), S.  23, der überdies darauf hinweist, dass die Beobachtungsperspektive im Rechtsver
gleich nicht stringent einzuhalten ist.

22 Siehe im Überblick zur historischen Entwicklung der Rechtsvergleichung Rheinstein/ 
v. Borries/Niethammer, Einführung (Fn.  19), S.  37 ff.; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung 
(Fn.  19), S.  2 ff., 47 ff.

23 Zum Methodenproblem siehe U. Kischel, Rechtsvergleichung, 2015, §  3 Rn.  1 f.; aus
führlich auch C.-D. Busse, Die Methoden der Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht als 
richterliches Instrument der Interpretation von nationalem Recht, 2015, S.  28 f.; Schreier, Le
gitimation (Fn.  18), S.  281 ff., 327 ff.

24 Siehe im Überblick zu den unterschiedlichen methodischen Ansätzen in der Rechtsver
gleichung Kischel, Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  3 Rn.  6 ff.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), 
S.  17 ff.

25 So A. Tschentscher, JZ 2007, S.  807 (811); Busse, Rechtsvergleichung (Fn.  23), S.  28 f.; 
Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  341.

26 Untrennbar mit der funktionalen Rechtsvergleichungsmethode verbunden sind Zwei-
gert/Kötz, Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  33; siehe weiterhin Kischel, Rechtsvergleichung 
(Fn.  23), §  3 Rn.  3 ff.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  18.

27 Dem tertium comparationis liegt die Vorstellung zugrunde, dass in allen Rechtsord
nungen für dieselben sozialen Probleme auch zumindest ähnliche Problemlösungen bereit   ge-
stellt werden, vgl. Busse, Rechtsvergleichung (Fn.  23), S.  28 f.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), 
S.  18.

28 Zum Begründungsansatz der funktionellen Methode Busse, Rechtsvergleichung (Fn.  23), 
S.  342 ff.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  18.
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ziehen den politischen, sozialen und kulturellen Kontext einer Rechtsnorm im 
Sinne einer „organischen Rechtsauffassung“29 in den Rechtsvergleich ein30. 

Die eigene kulturelle und juristisch-dogmatischen Vorprägung im Rahmen 
eines Rechtsvergleichs unberücksichtigt zu lassen – wie von der Lehre des 
Funktionalismus gefordert31 –, stellt sich als nahezu unlösbares Problem heraus. 
Eine neutrale Vergleichbarkeit von zwei Rechtsordnungen ist daher fast unmög
lich32, sodass im Folgenden lediglich die Annäherung an eine objektive Verglei
chung im Rahmen einer kaum auszumerzenden „dogmatischen Befangenheit“33 
erfolgen wird, ohne sich völlig von der funktionalen Methode zu entfernen34. 
Die Einflüsse der deutschen Rechtskultur35 geben dabei zumindest das Raster 
des folgenden Rechtsvergleichs vor, ohne dass allerdings selbstkritische Hinter
fragungen der eigenen Rechtsordnung ausbleiben werden, um dem Problem des 
„rechtskulturellen Imperialismus“ vorzubeugen36. Insbesondere Ausführungen 
zum U.S.amerikanischen Richterwahlsystem sowie zur Bedeutung des Ver
hältnisses von richterlicher Unabhängigkeit und demokratischer Legitimation 
richterlichen Handelns in der U.S.amerikanischen Rechtsordnung erfolgen 
zwangsläufig aus deutscher Sicht, die durch eine eigene Subjektivität geprägt 
ist37. Die Einbettung der zu begutachtenden Rechtsinstitute in einen soziopoli
tischen, philosophischen und vor allem historischen Kontext ist dabei unerläss
lich38. Die Organisation der Justiz birgt insbesondere stets auch einen rechts-

29 So D. Richers, ZaöRV 67 (2007), S.  509 (521 ff.); siehe ferner Kischel, Rechtsverglei
chung (Fn.  23), §  3 Rn.  28.

30 Zur postmodernen Kritik am Funktionalismus siehe Kischel, Rechtsvergleichung 
(Fn.  23), §  3 Rn.  23 ff.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  19.

31 Vgl. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  34.
32 Vgl. auch Kischel, Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  3 Rn.  186 ff.; Minkner, Gerichtsver

waltung (Fn.  7), S.  23; zur Bedeutung der eigenen kulturellen und juristischen Sozialisation 
siehe auch Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  20.

33 Im Sinne von Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  34 muss es Ziel des 
Rechtsvergleichers sein, sich von dieser Befangenheit zu lösen und die „Brille seiner eigenen 
Rechtsordnung“ abzulegen (letzteres Zitat auf S.  33). Dies kann m. E. jedoch nur bis zu einem 
bestimmten Grad gelingen.

34 Für eine methodisch pluralistische Vorgehensweise setzt sich auch Busse, Rechtsver
gleichung (Fn.  23), S.  387 ff. ein.

35 Kritisch Kischel, Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  3 Rn.  227 f., §  4 Rn.  45 f.
36 Diese Terminologie ist geprägt durch die Problematisierung von Kischel, Rechtsver

gleichung (Fn.  23), §  2 Rn.  11, der davor warnt, „die eigene Lösung, das eigene Recht grund
sätzlich und kurzerhand für besser, sinnvoller, sachgerechter“ zu halten (Zitat in Rn.  11).

37 Instruktiv zu dieser Perspektive auch Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  20 f.; siehe 
überdies den Ansatz bei S. Baer, ZaöRV 64 (2004), S.  735 (745).

38 Dies wird auf den Punkt gebracht von Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  22: „Die Ein
bettung der Norm in ihren Kontext ermöglicht es, die Verzerrung der Normbedeutung durch 
die subjektive Interpretation des ausländischen Betrachters einzuschränken.“ Dies gilt im 
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politischen Charakter, da sie das Verhältnis vom Staat zum Bürger betrifft. Eine 
verfassungsrechtliche Bewertung der Implementierung von Selbstverwaltungs 
und Betriebswirtschaftsstrukturen in die Justiz ist mithin auch verfassungs-
politischer Natur39. Insbesondere birgt die starre Beharrlichkeit der funktiona
len Rechtsvergleichung die Gefahr, Problemkreise zu übersehen, die nicht unter 
derselben Funktion firmieren40. Ein Verständnis verfassungsrechtlicher Unter
schiede in der deutschen und U.S.amerikanischen Rechtsordnung kann an
derweitig kaum geschaffen werden. Nur so ist es möglich, den rechtswissen
schaftlichen Blick für alternative rechtliche Zugriffsmodelle auf die Gerichts
verwaltung und eine etwaige Übertragbarkeit gerichtsverwaltungsrechtlicher 
Strukturen in den USA zu schärfen41. Eine Rechtsvereinheitlichung intendiert 
die vorliegende Untersuchung indessen nicht42.

II. Sprachbewusstsein

Ein dem internationalen Rechtsvergleich gleichermaßen innewohnendes Prob
lem ist die sprachliche Barriere zwischen zwei Rechtsordnungen, deren Ver
gleichbarkeit eine Präzisierung des eigenen Sprachbewusstseins notwendig 
macht43. Die Bedeutung, die der Verfasser eines Rechtsvergleichs einem Termi
nus beimisst, der in einer anderen Sprache niedergeschrieben ist, ist stets auch 

Übrigen nicht nur für explizite Rechtsnormen, sondern gleichermaßen für Verfassungsprin
zipien als Ganzes. – Siehe zum Zusammenhang von Rechtsvergleichung und Rechtshistorie 
eingehend Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  8 ff.; Kischel, Rechtsvergleichung 
(Fn.  23), §  1 Rn.  27 ff. – Siehe überdies zur Notwendigkeit der Berücksichtigung rechtsphilo
sophischer Fragestellungen Rheinstein/v. Borries/Niethammer, Einführung (Fn.  19), S.  18 ff.

39 Gleichsinnig S. Müller-Franken, Verfassungsvergleichung, in: O. Depenheuer/C. Graben
warter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, §  26 Rn.  45; Minkner, Gerichtsverwaltung (Fn.  7), 
S.  22.

40 Ähnlich auch Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  33.
41 Siehe zum Stichwort der Selbstreflexion S. Baer, ZaöRV 64 (2004), S.  735 (751 f.). – Zu 

der grundsätzlichen Möglichkeit eine Rechtsübernahme siehe instruktiv Kischel, Rechtsver
gleichung (Fn.  23), §  2 Rn.  34 ff.

42 Siehe zur Vereinheitlichung bzw. Harmonisierung des Rechts als eines der Ziele von 
rechtsvergleichenden Untersuchungen Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (Fn.  19), S.  23 ff.; 
F. Fromholzer, Considerations. US-amerikanisches Recht im Vergleich zum deutschen, 
1997, S.  1 ff.; Kischel, Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  2 Rn.  41 ff. – Siehe beispielhaft zur Idee 
der „Wiederbelebung eines gesamteuropäischen ius commune“ nach U.S.amerikanischem 
Vorbild M. Reimann, Amerikanisches Privatrecht und europäische Rechtseinheit – Können 
die USA als Vorbild dienen?, in: R. Zimmermann (Hrsg.), Amerikanische Rechtskultur und 
europäisches Privatrecht. Impressionen aus der neuen Welt, 1995, S.  132 ff.

43 Siehe hierzu und zum Folgenden eingehend Kischel, Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  1 
Rn.  20 ff.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), S.  22 ff.
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durch die Bedeutung in der eigenen Sprache eingefärbt44. Es muss berücksich
tigt werden, dass jede Terminologie in einen in der Rechtsordnung verankerten 
spezifischen sprachlichen Bedeutungszusammenhang eingebettet ist und von 
diesem nur schwer gelöst werden kann. Eine Übersetzung von U.S.-ame ri ka- 
nischen Begriffen in Rechtsnormen und von Rechtsinstituten ist also nicht im
mer ratsam. Durch eine Übersetzung wird nicht selten der Sinnzusammenhang 
eines ausländischen Begriffs verkürzt oder ein Begriff in einen neuen, unzutref
fenden Bedeutungszusammenhang eingefügt45. Eine Übersetzung der U.S.-ame
rikanischen Terminologie der Court Administration mit dem deutschen Begriff 
der Gerichtsverwaltung ist unter anderem beispielsweise bereits schon deshalb 
zu vermeiden, da die rechtstheoretischen und rechtskulturellen Vorgaben beider 
Rechtsinstitute verschieden sind. Es würde möglicherweise der falsche Ein
druck entstehen, dass sich die Ausgestaltung von Zuständigkeit und Kompeten
zen decken. Die Arbeit mit englischsprachigen Originalquellen aus der Binnen
perspektive ist daher ebenso unerlässlich wie der Verzicht auf eine wortwört-
liche Übersetzung von Fachbegriffen, um einen Zugang zu sprachkontextuellen 
und kulturellen Hintergründen von Rechtsinstituten zu kreieren46. Eine Erläute
rung von missverständlichen Begriffen wird sich im Verlauf der Arbeit stets 
finden, sofern diese im Original belassen oder übersetzt wurden. 

Im Original belassen werden überdies die in den USA üblichen Zitierweisen 
von Gesetzesbestimmungen47 und Gerichtsentscheidungen48. Lediglich die in 

44 Siehe zu dem linguistischen Problemkreis der Rechtsvergleichung anschaulich R. Sac-
co/P. Rossi, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3.  Aufl. 2017, S.  40 ff.

45 B. Großfeld, Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, 1984, S.  149 ff.; Kischel, 
Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  3 Rn.  203; zu den Grenzen juristischer Übersetzungen auch 
anschaulich Sacco/Rossi, Einführung (Fn.  44), S.  52 ff.

46 Vgl. Kischel, Rechtsvergleichung (Fn.  23), §  3 Rn.  210 ff.; Schreier, Legitimation (Fn.  18), 
S.  23.

47 Die Vorgehensweise in den USA gibt zunächst die Nummer des Bandes, dann den Na
men des Gesetzes und sodann den konkreten Paragraphen an. Im Bundesrecht finden sich 
bspw. die einschlägigen Vorschriften der Gerichtsorganisation in 28 U.S.C. §§  1 ff. Die Ver
wendung entsprechender Kürzel wie „ff.“ ist in den USA indessen unüblich, sodass es sich 
insofern um eine deutsche Anpassung handelt, vgl. auch T. Reinbacher, Das Strafrechtssys
tem der USA. Eine Untersuchung zur Strafgewalt im föderativen Staat, 2010, S.  18, 21.

48 Entscheidungen werden zunächst unter Nennung der beteiligten Parteien zitiert, es 
folgt die Nummer des Bandes, die Entscheidungssammlung, die Anfangsseite und durch ein 
Komma getrennt die konkrete Fundstelle sowie in Klammern das Entscheidungsjahr. So 
bspw. eine der wichtigsten Entscheidungen des U.S. Supreme Courts, von dem die mit An
stand am häufigsten rezipierten Urteile stammen, Roe v. Wade, 410 U.S.  113, 15 (1973). Ist 
eine Entscheidung bisher nicht in einer der amtlichen Sammlungen (wie S.Ct. oder L.Ed.) 
veröffentlicht, wird dies durch einen langen Unterstrich anstelle einer Seitenangabe gekenn
zeichnet, vgl. Trump. v. International Refugee Assistance Project,582 US __ (2017). – Siehe 
zum Gewicht der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung in den USA im Vergleich zur juris
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Zeitschriften veröffentlichten Literaturbeiträge weichen in ihrer Zitierweise von 
der in den USA üblichen Art ab49, um sie für den deutschen Leser nachvollzieh
bar und besser auffindbar zu gestalten50. Wenn möglich wird überdies auf die 
Verortung bestimmter (verfassungs-)rechtlicher Problemschwerpunkte in den 
Rechtsordnungen hingewiesen, da es bisweilen auffällig sein kann, welches Ge
wicht eine Rechtsordnung im Vergleich zu einer anderen bestimmten Rechts
problemen einräumt51.

B. Evolution und Revolution einer Reformdebatte

Zentraler Punkt der Reformdebatten der deutschen Gerichtsverwaltung ist die 
Forderung nach einer sich selbstverwaltenden Richterschaft52. Das forcierte Be
dürfnis der Justiz nach Selbstverwaltung wird seit den 1950er-Jahren regelmä
ßig durch verschiedene Kontrapunkte begleitet, die scheinbar konsequent auf 
das im Fokus stehende Thema zurückleiten53. Inzwischen haben entsprechende 
Forderungen längst eine politische Dimension erreicht54. Der DRB fordert in 
seinem Positionspapier vom November 2011 die Herauslösung der Gerichtsver
waltung aus der Exekutive und einen Justizverwaltungsrat als Selbstverwal
tungsorgan auf Landesebene55. Auch die NRV sieht die strukturelle und institu

tischen Sekundärliteratur im ersten Zugriff E.D. Re, St. Thomas Law Review 15 (2002), 
S.  265 (267 ff.); G. P. Fletcher/S. Sheppard, American Law in a Global Context. The Basics, 
2005, S.  8.

49 Anschaulich im Gesamten zu den Zitierkonventionen in Deutschland und den USA 
Reinbacher, Strafrechtssystem (Fn.  47), S.  17 ff.

50 In der U.S.amerikanischen Zitierweise wird nach der Nennung des Verfassers die 
Nummer der Ausgabe der Zeitschrift, dann der verkürzte Name der Zeitschrift, die An
fangsseite, die konkrete Seite und schließlich das Erscheinungsjahr in Klammern aufgeführt. 
Abweichend ist die an deutsche Zitierkonvention angepasste Zitierweise folgendermaßen: 
E.D. Re, St. Thomas Law Review 15 (2002), S.  265 (265 ff.). Sie enthält insbesondere eine 
ausgeschriebene Form des Zeitschriftentitels. 

51 Hinzuweisen sei an dieser Stelle nur auf die treffende Feststellung von S. Baer, ZaöRV 
64 (2004), S.  735 (741): „Wissensarchitektur entscheidet über Wahrnehmung und Wertung“.

52 Im ersten Zugriff zu den Selbstverwaltungsmodellen aus einer kritischen Perspektive 
siehe Fuchs, Verfassungsmäßigkeit (Fn.  7), S.  26 f., 137 ff.

53 Statt vieler hier nur G. Mackenroth/H. Teetzmann, ZRP 2002, S.  337 ff.; siehe einge
hend Kap.  4 A. IV. III.

54 Siehe zu den Reformprojekten bezüglich der Selbstverwaltung der Gerichte in Schles
wigHolstein und Hamburg T. Steffen, KritV 91 (2008), S.  354 ff.; G. Mackenroth, DRiZ 2009, 
S.  79 (81 ff.); Poseck, Selbstverwaltung (Fn.  16), S.  184; Fuchs, Verfassungsmäßigkeit (Fn.  7), 
S.  26 f. fasst das Politikum der Selbstverwaltungsdebatte anschaulich zusammen; ähnlich 
auch Minkner, Gerichtsverwaltung (Fn.  7), S.  2 ff.

55 Der „Entwurf für ein Landesgesetz zur Selbstverwaltung der Justiz“ (Landesjustiz
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Staatsgewalt 61 f., 79, 109 ff., 164 ff., 172 ff.
State Court Administrative Offices 397 f., 

408
Statutory Law, siehe Common Law
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Trennung von Justiz und Verwaltung 30 ff., 
58 ff.

Trial 54, 191, 474, 500
Trial Courts 297 ff., 312 ff., 415, 425
 
Unabhängigkeit, siehe Richterliche 

Unabhängigkeit 
Unionsrecht 185, 242 f.
Untätigkeitsbeschwerde 187
Urteilsschelte 198, 343
U.S. Supreme Court 102 ff., 154 ff., 225 ff., 

267 ff.
– Aufgaben und Funktionen 268 ff.
– Besetzung 274
– Judicial Review 103, 154, 179, 275 ff., 

458
– Judicial (Self-)Restraint und Judicial 

Activism 281 ff.
– Kritik 290
– Rule-Making Power 52, 180, 383 ff., 394, 

407, 445
– Vergleich zum Bundesverfassungsge

richt 314 ff.
 

Verwaltung 24 ff., 55 ff., 170 ff.
– Abgrenzung zur Rechtsprechung 30 ff., 
– Begriff 24 ff., 56 ff
– formeller Verwaltungsbegriff 25
– Kernbereiche 29 f.
– materieller Verwaltungsbegriff 26 f.
– organisatorischer Verwaltungsbegriff 25
– Verwaltungsaufbau USA 55 f.
Verwaltungsgerichtsbarkeit 33, 246, 364, 

372
Volkssouveränität  108 f., 143 f., 
Völkerrecht 240 ff.
Vollständigkeitsprinzip 476 f.
Vorauswirkungsprinzip 477 f.
Vorsitzender Richter 208 f., 396; siehe auch 

Chief Justice
 
Weimarer Reichsverfassung 21, 448
 
Zweispurigkeit, siehe Gerichtsverwaltung 
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